
 

 

 

  

Schriftliche Anfrage betreffend unqualifizierte Grenzgänger, die in unserem Kanton 
arbeiten 

14.5366.01 
 

Die Regierung schreibt in ihrer Antwort auf die Schriftliche Anfrage von Stephan Mumenthaler vom 14. Mai: "In 
Ausübung dieser gesetzlichen Vorgabe wurden Grenzgängerbewilligungen für qualifizierte Tätigkeiten in der 
Regel erteilt, für unqualifizierte Tätigkeiten in der Regel nicht." 

1. Was ist bitte die Definition von unqualifizierte Tätigkeiten? 

2. Welche sogenannten unqualifizierten Tätigkeiten gibt es denn in unserem Kanton? Bitte hier ein paar 

Beispiele bringen. Danke. Damit man es verstehen und nachvollziehen kann. 

3. Es ist ein Skandal, dass bei der Stadtgärtnerei 95 % Ausländer arbeiten. Handelt es sich bei der Basler 

Stadtgärtnerei bei allen dort angebotenen Arbeitsstellen um unqualifizierte Tätigkeiten? 

4. Welche Arbeiten bei der Stadtgärtnerei sind unqualifizierte Tätigkeiten? 

5. Welche Arbeiten bei der Stadtgärtnerei sind qualifizierte Tätigkeiten? 
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